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1 	T 332/88 

Sachverhalt imd Antrãge 

I. 	Auf die europäische Patentanmeldung 80 107 089.7, die am 

15. November 1980 eingereicht worden war, wurde am 

25. Juli 1984 das europäische Patent 0 032 176 auf der 

Grundlage von fünf Ansprüchen erteilt. 

II. 	Gegen die Patenterteilung legte die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) am 16. April 1985 Einspruch em. Sie bezog 

sich während des Einspruchsverfahrens auf drei Dokumente: 

EP-A-0 002 502 

DE-U-7 518 315 

DE-A-2 211 377 

III. 	Mit Zwischenentscheidung vom 2. Mai 1988 hat die 

Einspruchsabteilung entschieden, das angefochtene Patent 

in geändertem Umfang aufrechtzuerhalten. Sie führte dazu 

im wesentlichen aus, der beanspruchte Gegenstand sei neu 

und beruhe auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil dieser 

nicht durch die entgegengehaltenen Dokuniente nahegelegt 

werde. Die Einspruchsabteilung war des weiteren der 

Auffassung, daB, entgegen der Meinung der Einsprechenden, 

die geànderte Anspruchsfassung keine unzulâssige 

Erweiterung beinhalte, die gegen die Vorschriften des 

Artikels 123 EPU verstoBe. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

1. Juli 1988 unter gieichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt und diese in 

der am 31. August 1988 eingegangenen Beschwerdebegründung 

etwa wie folgt begründet: 
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2 	 T 332/88 

Der auf Dokutnent (1) gestützte Einwand der fehienden 
Neuheit werde gegenüber dem geltenden Anspruch 1 
aufrechterhalten, da ein fertiger Formkórper, bestehend 
aus pyrogen hergesteilter Kieselsãure, Trübungsniittel und 
anorganischer Faser, der mit Organosiliciumverbindungen 
behandelt worden sei, bei der Analyse ergebe, daB er aus 
einer Mischung der genannten Koinponenten bestehe. Dieser 
Einwand treffe auBerdem den geltenden Anspruch 2, da auch 
in der Entgegenhaltung nach Dokument (1) eine Hydro-
phobierungsreaktion stattfinde. Im übrigen könne un 
vorliegenden Fall keine erfinderische Tätigkeit aufgrund 
der in den beiden Ansprüchen erwähnten 
Organosiliciumverbindungen anerkannt werden, da in 
Wirklichkeit keine echte Auswahl vorgenommen werde, 
sondern erst nachträglich eine willkürliche Selektion an 
Verbindungen aus der Reihe der in der Ursprungsoffenbarung 

erwähnten Stoffgruppen stattgefunden habe. 

Erst während des Beschwerdeverfahrens hat die Beschwerde-
führerin zusätzlich noch einen Prospekt der Fa. Micropore 
International - "Microtherm thermal insulation" (4) 
herangezogen, da ihrer Meinung nach der Gegenstand des 
Streitpatents auch durch dieses Dokument neuheitsschädlich 
vorbeschrieben werde. In diesein Zusanunenhang wurde die 
Auffassung vertreten, das dort erwähnte wasserfeste 
"Microtherm" betreffe eine Warmedänimischung bestehend aus 

niikroporösem Siliciuindioxid, keramischer Faser und 
Trübungsinittel, wobei die Siliciumdioxidteilchen mit 

Hydrophobierungsmittel behandelt seien. 

V. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesem 
Vorbringen widersprochen und vorgetragen, ein Vergleich 
des geltenden Anspruchs 1 mit dein entgegengehaltenen 
Dokument (1) führe zuin Ergebnis, daB die Behauptungen der 
Beschwerdeführerin nicht durch dieses Dokuinent gestützt 
würden. AuBerdem zeigten die am 23. Mãrz 1990 vorgelegten 
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3 	 T 332/88 

Vergleichsversuche deutlich, daB das SchrunipfUflgsverhalten 

der warmeisolationsinischung gemäB Dokument (1) im 
Vergleich mit den beanspruchten Mischungen schlechter 

seien. 

Ferner sei der Prospekt Microtherm der Fa. Micropore weder 
vorveräffentlicht, noch rechtzeitig in das Verfahren 
eingeführt oder inhaitlich relevant. Insbesondere werde 
die spezifische Warmeisolationsinischung nach Anspruch 1 an 
keiner Stelle dieses Dokumnents beschrieben; das Gleiche 
gelte auch für deren ausgesprochen günstiges Schrumnpfungs-

verhalten. 

VI. 	Eine mündliche Verhandlung fand am 22. Mai 1990 in 
Gegenwart der Parteien statt. 

i) 	Die Beschwerdeführerifl führte un wesentlichen 
folgendes aus: 

Obwohl Anspruch 1 des Streitpatents Mischungen 
betreffe, sei zu beTnerken, daB die Beispiele 2 und 8 
verpreSte Gegenstànde beschrieben. Die Produkte 
dieser Beispiele seien daher in Wirklichkeit 
Formnkörper imn Sinne des Dokumnents (1). Wie dort 
übrigens auf Seite 3, Zeilen 17 bis 21 erwähnt, 
könnten die Wärmeschutzgegenstände Produkte der 
Fa. Micropore sein. Das vorgelegte Original des 
Prospekts tiMicrotherm -the Insulation for the 70's" 

belege soinit, daB derartige Gegenstände schon am 
Prioritätstag des Streitpatents (9. Januar 1980) im 
Handel waren. Gemnäi3 denm genannten Prospekt betrage 
die Dichte soicher Produkte 15 lbs/cu.ft., d. h. Ca. 

240 - 250 kg/in3 . Deshaib hätten Platten limit 

Abmnessungen von 90 nun x 90 nun x 10 nun gemnäB den in 
Dokuinent (1) erwähnten Beispielen ein Gewicht von 
ca. 20 g. Berücksichtige man dies, sei der 
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beanspruchte Gegenstand nicht neu, weil die 
Gewichtszunahrnefl durch Auftragen von 
Organosiliciumverbindurigen gemäB der Tabelle auf 
Seite 10 von Dokument (1) innerhaib der Grenzen des 
Anspruchs 1 des Streitpatents fielen. 

Die Beschwerdeführerin berief sich auBerdeiu zuin 
ersten Mal auf zwei weitere Dokumente, DE-A-1 671 186 
und DE-A-1 951 620, urn zu belegen, daB die Behand-
1ung von Kieselsäure mit organosiliciuinverbindungen 
zurn aligemeinen Fachwissen des Technikers gehöre und 
es daher nahegelegen habe, mit Organosiliciuin 
behandeltes Siliciumdioxid beim Herstellen eines 

schon aus Stande der Technik bekannten Wãrineschutz-
gegenstandes anzuwenden. Sie erwähnte schlieBlich 
noch eigene, nicht abgeschlossene Versuche, weiche 
die am 23. März 1990 eingereichten Vergleichsversuche 
der Beschwerdegegnerin nicht zu bestàtigen schienen. 

Die Beschwerdegegnerin wehrte sich dagegen, den 
Prospekt "Microtherm" und die neu vorgelegten 
Patentdokuinente in das Verfahren einzuführen. Elne 
Berücksichtigung dieser Dokumente rnüsse nicht nur als 
verspätetes Vorbringen zurückgewiesen werden, sondern 
auch weil gemà8 der Rechtsprechung der 
Beschwerdekammern Patentdokumente nicht zurn 
ailgeineinen Fachwissen gehörten (siehe z. B. T 206/83 
"Herbizide/ICI", AB1. EPA, 1987, 5-13). AuBerdern 
betreffe DE-A-1 671 186 nicht pyrogenes 
Siliciuindioxid und sei daher irrelevant. 

Es wurde des weiteren vorgetragen, daB die 
Beschwerdeführerin keine Beweise für ihre 
Behauptungen in bezug auf Dichte und Gewicht der in 
Dokument (1) beschriebenen Platten habe. In 
Abwesenheit davon verfüge der Fachinann lediglich über 
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5 	 T 332/88 

die tatsächlich of fenbarten Angaben, näinlich geinäB 
Seite 6, Zeilen 13-20 von Dokuinent (1) Platten durch 

Verpressen eines Gemisches aus 1500 g Siliciumdioxid 

usw. herzustellen, die ein Gewicht von Ca. 2,5 kg 

haben. Deswegen repräsentiere der in der Tabelle 

angegebene rnaxiinale Wert von 6,5 g 
organosiliciuniverbindung ungefähr 0,2 % des Gewichts 

der Platte und liege soinit unterhaib der in 

Anspruch 1 des Streitpatents festgelegten Grenze. 

Daher sei die Neuheit anzuerkennen. 

Hinsichtlich der Frage der erfinderischen Tãtigkeit 

verw'ies die Beschwerdegegnerin auf ihren am 

23. März 1990 eingereichten Versuchsbericht. Die 

seitens der Beschwerdeführerin erwähnten Gegen-

versuche soilten aber in diesem Stadium unberück-

sichtigt bleiben, da für die Beschwerdegegnerin 

nuninehr keine Möglichkeit mehr bestehe diesem 

entgegentreten zu kãnnen. 

iii) Ii Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU erschien der 

Kammer die der angefochtenen Entscheidung zugrunde-

liegende Fassung der Ansprüche 1 bis 3 bedenklich, da 

in der aligemeinen Forinel R1-R2-R3-Si-HAL eine 

mögliche Bedeutung von R3 (ursprUnglich als R4 

bezeichnet), nämuich "Propoxy", durch die 

ursprüngliche Offenbarung nicht gestützt werde 

(vgl. Seite 6, Zeilen 1-18 der veröffentlichten 

Anmeldung). Eine seinerzeit aus demselben Grund 

erhobene Beanstandung der Prüfungsabteilung (siehe 

Bescheid vom 24. Januar 1983), dürfte wohi später 

übersehen worden sein. 

In dieseni Zusannnenhang wurde auch die besondere 

Forinulierung des Anspruchs 2 diskutiert, dessen 

8 
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6 	 T 332/88 

grôBter Teil aus einer wortwôrtlichen Wiederholung 
von Anspruch 1 besteht. 

Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 
europãischen Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde 
zurückzuweisen und das europàische Patent 0 032 176 mit 
den in der mündlichen Verhandlung eingereichten Patent-
ansprüchen 1 bis 5 aufrechtzuerhalten. 

Die nun geltenden Ansprüche 1 und 2 haben den folgenden 
Wortlaut: 

1. Pyrogene Kieselsâure, Trübungsinittel und anorganische 
Faser enthaltende Wärmeisolationsmischung, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie 10 bis 80 Gew.-% pyrogen 
hergesteliter Kieselsàure, 5 bis 40 Gew. -% eines Trübungs-
mittels, 1 bis 10 Gew.-% einer anorganischen Faser und 1 
bis 20 Gew. -% einer oder verschiedener Organosiliciumver-
bindungen enthält, wobei die Organosiliciuxnverbindungen 
den Forinein 

CH3 

CH3 	Si 	Cl 

CH3 

oder 

OCH3 

CH3 	0 	Si 	Dodecyl 

OCH3 
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oder 

Rx 1Si (OR2) 4-x' wobei 

Ri-, R2  = Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl und x = 0 bis 3 

bedeuten, oder 

_Si 0Si_ 

wobei 

R1 = Methyl, Ethyl, Propyl, 

R2 R3 = Methyl, Ethyl, Propyl bedeuten, oder 

R2 	Si 	HAL, 

R3 

wobel R1 = Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, 

Heptyl und Isonere, R2 = Halogen, Methyl, Ethyl, Propyl 

Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy, R3 = Methoxy, Ethoxy 

Butoxy bedeuten, entsprechen. 

2. Pyrogene Kieselsäure, Trübungsinittel und anorganische 

Faser enthaltende Wärmeisolationsinischung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB zuniindest ein Teil der pyrogen 

hergesteliten Kieselsäure mit der Organosiliciumverbindung 

mi Sinne einer Hydrophobierungsreaktion unigesetzt worden 
ist. 

1, 
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Der geltende Anspruch 3 unterscheidet sich voin erteilten 

dadurch, daB bei Organosiliciumverbindugen, weiche der 

zuletzt erwâhnten allgeiueinen Forniel 

R1 

Si 	HAL entsprechen, R3 = Methoxy, Ethoxy, Butoxy 

R2" I 	 bedeutet. 

R3 

Die weiteren Ansprüche 4 und 5 sind identisch mit den 

erteilten Ansprüchen 4 und 5. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Die geltenden Ansprüche (siehe Punkt VIII. oben) 

entsprechen den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und 

(3) EPU, da sie von den ursprünglichen 

Anmeldungsunterlagen gestützt werden und gegenüber den 

erteilten Ansprüchen eine Einschränkung darstellen (vgl. 

Seite 5, Zeile 17 bis Seite 6, Zeile 19; Seite 7, Zeilen 9 

bis 25; Beispiele 2 und 8; Ansprüche 4 bis 7 der 

ursprünglichen Anineldung). 

Der geltende Anspruch 2 ist wesentlich knapper gefaBt, 

und zwar deshaib, weil er nuninehr als abhängiger Anspruch 

auf Anspruch 1 zurückbezogen 1st, wodurch die uberflüssig 

gewordene Wiederholung des Wortlauts des unabhãngigen 

Anspruchs 1 entfallen kann. Aufgrund von Artikel 102 (3) 

i. V. in. Regel 66 (1) EPU ist gegen diese auf Artikel 84 

EPU gestützte Kiarstellung in Anspruch 2 nichts 

einzuwenden. 

03626 	 . . 1... 
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ml übrigen hat die Beschwerdeführerin den geltenden 
Anspruch 2 in dieser Hinsicht in keiner Weise 
beanstandet. 

	

3. 	Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft eine Wàrme- 
isolationsmischung und ein Verfahren zu deren Herstellung. 
Eine soiche Mischung enthàlt üblicherweise pyrogene 
Kieselsäure, Trübungsmittel (z. B. Ruth) und anorganische 
Faser. 

	

3.1 	Nächstkommender Stand der Technik ist Dokument (1), in dent 
Wärmeschutzgegenstände of fenbart sind, die trotz ihrer 
wasserabweisenden Eigenschaft eine ausreichende 
inechanische Festigkeit besitzen. Die dort beschriebenen 
Gegenstände werden aus Mischungen von Siliciumdioxid (das 
eine Oberflâche von mindestens 50 m 2/g besitzt und z. B. 
pyrogen erzeugt wird), Trübungsinittel und gegebenenfalls 
anorganischer Faser hergesteilt, die in Platten verpreSt 
werden, wobei die Oberfläche der auf diese Weise 
erhaltenen Platten mit mindestens einer Organosilicium-
verbindung hydrophobiert wird und überschüssige 
Organosiliciuntverbindungen entfernt werden (siehe Seite 1, 
erster Absatz bis Seite 2, zweiter Absatz und Seite 3, 

erster Absatz). 

Wie auf Seite 6, Zeilen 13-20 dargelegt, werden Platten 
mit Abmessungen von 90 mm x 90 mm x 10 nun aus einer 
Mischung von Siliciumdioxid mit einer Oberfläche von 
400 nt2/g (1500 g), Ilmenit als Trübungsmittel (876 g) und 
einer anorganischen Faser "Kerlane" (141 g) verpreSt. Die 
Gewichtszunahme durch Auftragen von Organosiliciumver-
bindungen (vor Erwärmen un Trockenschrank) beträgt genmäB 
den Beispielen höchstens 6,5 g (siehe Seite 10, Tabelle). 

Auf trockenem Wege hergesteilte Wârmeschutzgegenstände der 
auf diese Weise zu behandeinden Art sind mm Handel 

03626 
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erhãltlich, z. B. von der Firma Micropore Insulation Ltd., 
Kidderminster, Worcester (Groi3britannien) (siehe Seite 3, 

drittletzter Absatz). 

	

3.2 	Im Streitpatent wird darauf hingewiesen, daB em 
wesentliches Beurteilungskriteriuin der Qualität der Wärine-
isolationsmischung in erster Linie ihre Wärmeleitfähigkeit 
ist. Bei Kompaktaten ist für die Beurteilung aber auch 
deren Formfestigkeit wesentlich. Wenn diese nàmlich durch 
Schrumpfung ihre geometrischen Abmessungen verändern, 
verschlechtern sich nicht nur ihre wärinedämnienden 
Eigenschaften als solche; es entstehen vielmehr auch 
Zwischenrãuine in der Isolationsschicht, die zu einem 
Verlust der Isolationswirkung führen. Dem Fachmann ist 
bekannt, daB bei Kompaktaten der Anwendungsspielrauin bei 
Einsatz von pyrogenen Hochtemperaturaerogelefl aufgrund 
soicher Schrumpfungsvorgänge eingeschränkt ist. So dürfen 
z. B. Koinpaktate mit pryrogenem hochdispersem 
Siliciumdioxid über längere Zeit nur bis maximal 950 °C 
und kurzzeitig bis nur Ca. 1000 °C thermisch belastet 
werden. Selbst unter diesen Bedirigungen 1st bereits eine 
starke Verringerung der Abrnessungen feststellbar. Nun ist 
aber gerade auf Einsatzgebieten der vorgenannten 
Kompaktate, z. B. deni Industrie-Ofenbau, der Herstellung 
von Hochteniperatur-WärinespeiCherfl und der Erstellung 
feuerhemmender Einrichtungen, der Temperaturbereich 
oberhaib 950 •C von besonderem Interesse (siehe Seite 2, 

Zeilen 25 bis 37). 

	

4. 	Gegenüber Dokument (1) besteht die Aufgabe daher darin, 
die Formfestigkeit des Wärmeisolationskórpers bei 

Temperaturen oberhaib 950 C zu verbessern, oder, anders 
ausgedrückt, die Schrumpfung bei erhähten Temperaturen zu 

vermindern. 
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liii Streitpatent wird vorgeschiagen, diese Aufgabe durch 

die mi geltenden AnspruCh 1 beschriebene Mischung bzw. das 

in Anspruch 3 beschriebefle Verfahren zu lösen. DaB 
hierdurch die gestelite Aufgabe auch tatsãchlich gelôst 
wird, ist durch die im Streitpatent enthaltenen Beispiele 
in Verbindung mit dein nachträglich am 23. März 1990 

eingereichten Versuchsbericht von Rudolf Schwarz glaubhaft 
belegt. Insbesonders letzterer zeigt, daB die beanspruchte 

Mischung gegenüber Dokument US-A-4 212 925, das em 

paralieles Schutzrecht zuin àquivalenten nächstkonunenden 
Stand der Technik geniäB Dokument (1) darsteilt, zu einer 
merklichen Reduzierung der Schrumpfung bei Temperaturen 

von 1000 °C führt. 

5. 	Anders als in Dokuinent (1) wird im Streitpatent zumindest 
ein Teil der (pyrogen) hergesteilten Kieselsäure, d. h. 
Siliciuindioxid, mit einer Organosiliciumverbindung 
behandelt, bevor diese mit dein Trübungsmittel und der 
anorganischen Faser gemischt und zu Piatten verpreSt wird. 

Die Organosiliciumverbindung wird soinit gleichfärmig in 
der Platte verteilt, wogegen in den Piatten gemäB 
Dokument (1) diese Verbindung lediglich bei der 
OberflachenbehandiUng der ohne diesen Zusatz hergesteilten 
Platten zum Einsatz konunt. Wie hieraus ohne weiteres 
ersichtlich, sind die aus Dokuinent (1) bekannten 
Mischungen nicht direkt vergleichbar mit den 
beanspruchten. Eine Beschränkung der Organosiliciuin-
verbindung auf den Oberflächenbereich 1st nach der Lehre 
des Streitpatents völiig ausgeschlossen, weil diese dort 
Bestandteil der Mischung ist und somit in alien Teilen des 
Gemisches bzw. des verpreSten Gegenstandes enthalten ist. 
Es ware lediglich denkbar, daB nach der in Dokuinent (1) 
beschriebenen Verfahrensweise der verpreSte Gegenstand 
(Platte) von einer Organosilicium enthaltenden 
Grenzschicht uingeben sein kännte. Aler selbst wenn es 
diese Schicht gàbe, kännte man nicht deren exakte 
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zusanunensetzung vorhersagen. Seitens der 
Beschwerdeführerifl wurden aber keinerlei Beweise 
vorgelegt, weiche die Richtigkeit soicher spekulativer 
Uberlegungen belegen wUrden. 

Das Gexnisch, weiches gemãl3 Dokument (1) zu Platten 
verpreSt wird, hat ein Gesanitgewicht von 2517 g (siehe 
Punkt 4.1 oben). Die Prozentwerte für Siliciumdioxid, 
Trübungsmittel und anorganische Faser betragen daher 
59,6 Géw.-%, 34,8 Gew.-% und 5,6 Gew.-%. Es ist nicht zu 
bestreiten, daB diese Werte sich innerhaib der un 
Streitpatent angegebenen Bereiche bewegen. Die Dichte 
dieser Platten wird jedoch nirgendwo in diesem Dokument 
angegeben. Dort wird lediglich erwähnt, daB die zu 
behandeinden Platten im Handel erhältlich sind, und zwar 
u. a. von der Fa. Micorpore. Hieraus geht aber keineswegs 
zwingend hervor, daB solche Platten mit denen im Prospekt 
Microthermtt (der gleichen Firma) beschriebenen identisch 

sind. Unter diesen Uxnständen kann nicht davon ausgegangen 
werden, die in Dokument (1) beschriebenen Platten hätten 

eine Dichte von Ca. 250 gun 3 , weshaib auch nicht 
angenommen werden kann, eine Platte der Abmessungen 

90 mm  x 90 mm 10 mm hätte ein Gewicht von ca. 20 g. Da die 
Beschwerdeführerin auch diesbezüglich keinerlei Beweise 
vorgelegt hat, kännen die der Tabelle auf Seite 10 von 
Dokument (1) zu entnehxnenden Gewichtszunahmnefl durch 
Auftragen von organosiliciumverbindung nicht einer nur 
20 g schweren Platte zugeschrieben werden. Bezogen auf das 
oben erwähnte Gesamtgewicht von 2517 g ergibt die in der 
Tabelle angeführte maximale Zunahme von 6,5 g lediglich 
eine Menge an organosiliciumverbindungen von etwa 
0,2 Gew.-%, ein Wert, der weit unter der un Streitpatent 
angegebenen Untergrenze von 1 Gew.-% liegt. Aber selbst 
wenn man annehmnen wUrde, daB mnehrere Platten aus dem 
GesamtgemniSCh hergestelit wurden, bliebe v011ig of fen, 
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weiche Menge pro Platte verwendet wurde bzw. weiche Dichte 
diese Platten hatten. 

Aus diesen Gründen 1st die Neuheit der unabhängigen 
Ansprüche 1 und 3 anzuerkennen. Das Gleiche gilt für die 
abhängigen Ansprüche 2, 4 und 5. 

	

6. 	Es verbleibt zu prüfen, ob angesichts der gesteilten 
Aufgabe die beanspruchte Läsung auf einer erfinderischen 
Tâtigkeit beruht. 

	

6.1 	Dokument (3) ist sicherlich ein überzeugendes Beispiel 
dafür, daB die Uinsetzung von Siliciumdioxid und Organo-
siliciumverbindungen seit langem bekannt ist. Eine 
derartige Behandlung wird dort durchgefuhrt, urn die 
Hydrophobierungseigenschaften von feinstteiligern 
Siliciunidioxid zu verbessern, wenn dieses als 
verstärkender Füllstoff für zu Elastomeren härtbaren 
Massen zugesetzt werden (siehe Seite 2, letzter Absatz bis 
Seite 3, letzter Absatz). Die Wasserfestigkeit von 
Wärrneschutzgegenständen (z. B. Platten) ohne Beein-
trächtigung derer mechanischer Festigkeit war dagegen das 
eigentliche Problem des nächstkommenden Standes der 
Technik (1), und es ist daher nicht erkennbar, waruin der 
Fachmann Dokuinent (3) besondere Beachtung geschenkt hätte. 
Lediglich ii nachhinein angestelite Uberlegungen in bezug 
auf die un Streitpatent vorgeschlagene Läsung können die 
Moglichkeit, ein mit Organosiliciurnverbindung behandeltes 
Siliciunidioxid für die Herstellung der aus Dokument (1) 
bekannten Isolationspiatten zu verwenden, erkennen lassen. 
Abgesehen davon, daB rückschauende Betrachtungen 
unzulãssig sind, geht es bei der Beurteilung der 
erfinderischen Tâtigkeit nicht darum, ob der Fachinann em 
mit Organosiliciumnverbindung behandeltes Siliciumndioxid 
hätte verwenden kónnen, sondern ob er das in Erwartung 
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einer Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hàtte 
(vgl. T 2/83, "Siniethicon Tablet/Rider"; AB1. EPA, 1984, 
265-271). 

Nach Auffassung der Kammer hat die Beschwerdeführerin aber 
keine überzeugenden Argumente dafür, daB der Fachmann bei 
der Suche nach einer Lösung für die sich ihm gesteilte 
Aufgabe (Verininderung der Schrunipfung oberhaib 950 'C) 
eine Mischung mit der beanspruchten Menge an Organo-
siliciuniverbindug verwendet hätte, da - wie bereits 
ausgeführt - der nächstkommende Stand der Technik ein ganz 
anderes technisches Problem betrif ft und aul3erdem dein 
Stand der Technik kein Hinweis zu entnehmen ist, daB die 
Verwendung von Organosiliciumverbindungen zu einer 
merklichen Reduzierung der Schrumpfung bei erhöhten 
Temperaturen führen würde. 

6.2 	Die am 23. März 1990 eingereichten Vergleichsversuche der 
Beschwerdegegnerin haben gegenüber dem nächstkommenden 
Stand der Technik (1) eine geringere Schrumpfung der gemäB 
Streitpatent hergesteilten Platten belegt. Diese Versuche 
zeigen auBerdein, daB oberflächenbehandelte Platten gemäB 
Dokuinent (1) sogar schlechtere Resultate zeigen als 
unbehandelte Platten. Da diese Versuche ungefàhr zwei 
Monate vor der mündlichen Verhandlung eingereicht worden 
sind, hätte die Beschwerdeführerin genügend Zeit gehabt, 
rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung dazu Stellung 
zu nehinen. Dies ist jedoch nicht geschehen. Auch während 
der inündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin die 
Ergebnisse dieser Versuche nicht direkt in Frage gestellt, 
sondern vielinehr eigene vorläufige Versuchsergebnisse 
vorgelegt. Bei diesen handelte es sich jedoch urn nicht 
abgeschlossene Versuche, die auBerdem mit teilweise 
anderen Parainetern durchgefuhrt worden waren, so daB es 
keinen sinnvollen Vergleich mit den Versuchen der 
Beschwerdegegnerin geben konnte. Da die von der 
Beschwerdeführerin eingereichten Versuchsergebnisse 
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deshaib als unerheblich und überdies als verspâtet 
vorgebracht einzustufen sind, werden sie geinäl3 
Artikel 114 (2) EPU nicht berücksichtigt. 

Dokument (4), ein während des Beschwerdeverfahrens 
vorgelegter Prospekt der Fa. Micropore, 1st nicht 
relevanter als Dokuinent (2), das bereits urn Verfahren ist, 
aber lediglich eine aligeineine Offenbarung hinsichtlich 
der Hydrophobierung von Wärnieisolationsplatten beinhaltet. 
Auch den erst in der niündlichen Verhandlung vorgelegten 
Dokuinenten DE-A-1 671 186 und DE-A-1 951 620 mangelt es an 
Relevanz. Das erste Dokument zeigt nur, daI3 em 
isolierender Block auf der Basis von nicht pyrogener 
Kieselsäure eine Dichte von 200-400 kg/in3  haben kann, und 
das zweite geht nicht welter als Dokument (3), urn zu 
zeigen, daB die Hydrophobierung von Siliciurndioxid mit 
Organosiliciurnverbindungen bereits zum Stand der Technik 
gehärte. 

6.3 	Aus alledern folgt, daB der Fachinann nicht vorhersehen 
konnte, daB die Anwesenheit von Organosiliciumverbindungen 
in Wärmeisolationsmischungen zu einer merklichen 
Verminderung der Schrumpfung oberhaib 950 , C führen wUrde, 
und diese daher als überraschend gelten inuB. 

Der Gegenstand von Anspruch 1 bzw. Anspruch 3 beruht soinit 
auf einer erfinderischen Tätigkeit. Das Gleiche gilt für 
die abhãngigen Ansprüche 2, 4 und 5, die lediglich weitere 
Ausgestaltungen des Gegenstands von Anspruch 1 und 3 
betreffen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

7 

1. 	Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 
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2. 	Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das europâische Patent auf der Grundlage der 

in der mündlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen, 

bestehend aus den geânderten Ansprüchen 1 bis 5 und einer 

daran angepaBten Beschreibung, aufrechtzuerhalten. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

t,. 
M. Beer 
	

P.A.M. Lancon 
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